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Formales  
Vorschlagsverfahren 
• Bis zu drei Vorschläge 
• Bei WPG den verant- 

wortlichen PfQK nennen 
• Unabhängigkeits- 

bestätigung  
von WPG und PfQK 

Terminplanung 
Überwachung Termin  
für nächste QK (Anord-
nungsschreiben der WPK) 

1 

Mitteilung an WPK  
• Beauftragter PfQK 
• Beginn und Ende 

Prüfungszeitraum 

Auswahl PfQK 
• Abwarten 4 Wochen/ 

Ablauf Veto Recht  
der KfQK 

• Auswahl PfQK -  
Beauftragung 

4 

Durchführung QK 
• PfQK vor Ort 
• Ggf. Teilnahme 

von KfQK/APAS 

Prüfungshandlungen 
zur QK vor Ort, bzw. 
Remote  
• Terminierung und 

Durchführung der 
Schlussbesprechung 

• Liste der Beanstan-
dungen 

QK-Bericht 
• Digitale Übermittlung 

des QK-Berichts +  
• Finale Fassung an 

die WP-Praxis 
(Finale Fassung) 

Bei der KfQK: erste 
Auswertung 
• QK durch  

registrierten PfQK 
durchgeführt? 

• Urteil? 

Eingangsbestätigung 
• Übersendung der  

Eingangsbestätigung 
durch WPK 

Endgültige Auswertung 
durch WPK 
• Evtl. nach Rückfragen 

an PfQK und Praxis:  
Abschlussschreiben 

• Evtl. Anordnung von 
Maßnahmen (Auflage 
und/oder Sonder- 
prüfung) 

10 Stufen-Fahrplan einer Qualitätskontrolle 

2 

3 

5 

6 

7 

9 

8 

10 

ZEIT MONAT -10 -8 -6 -5 -4 -4 bis -1 0 1 1 bis 2 2 bis 6 

Gerne Anfrage bei:  

geschaeftsleitung@ 
loesle.de 

lt. Abschlussschreiben  
vorangeganger QK 
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Übersicht Qualitätsmanagementzirkel (in Analogie zu § 55b WPO und IDW QS 1 (IDW QMS 1 (09.2022)) 08
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WP/WPG – 
Praxisleitung/ 

QS-Verantwortliche 

1. Praxis-/  
Qualitätsumfeld 

2. QS-Ziele 

3. QS-gefährdende 
Risiken 

4. QS-Regelungen 

5. Kommunikation 
und Dokumentation 

6. Überwachung 
(Nachschau) und 

kontinuierliche 
Verbesserung 

1. Praxis-/Qualitätsumfeld 
Schaffung günstiges QS-Umfeld 
• Führungsspitze („tone at the top“) 
• Schulung zur Kommunikation 
• Leistungsbeurteilung 
• Vergütungsregelung 

2. QS-Ziele 
• Festlegung durch Praxis 
• Berufspflichten gem. Regelungen im QSS bzw. 

nach IDW QMS 1 (09.2022) (BS WP/vBP, u. a. 
Normen) 

• Sonstige QS-Ziele: 
• Minimierung Haftungsrisiken 
• Erwartungen Stakeholder 

3. QS-gefährdende Risiken 
Festlegung/Einschätzung von 
• Risiken (Umfeld, Praxisinterne Sachverhalte) 
• Eintrittswahrscheinlichkeiten 

4. QS-Regelungen 
Festlegung/Einführungen 
• Praxisorganisation 
• Auftragsdurchführung 
• Nachschau 

5. Kommunikation und Dokumentation 
• Information der Mitarbeiter über 

- Rollen 
- Verantwortlichkeiten 
- Risiken 

• Information Verantwortliche über 
- festgestellte Verstöße 

• Dokumentation QSS 

6. Überwachung (Nachschau) und konti-
nuierliche Verbesserung 
a) Prozessintegrierte und unabhängige 

Überwachung (Nachschau) 
b) Angemessene Zeitabstände  

(Abschlussprüfung jährlich) 
c) Ursachenanalyse 
d) Verbesserung QSS und  

Mängelbeseitigung 
e) Berichterstattung an Praxisleistung 

§ 55 Abs. 3 WPO 

§ 55 Abs. 3 WPO 

§ 55 Abs. 1+2 WPO 
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Tabellarische Risikoanalyse: Risikobewertung kleine  
WP/vBP-Praxis (alle Vorgaben der Berufssatzung, das heißt 
Compliance-Ansatz) 
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Qualitätsziele Qualitätsrisiko 

Qualitäts-
norm 
(WPO, 
BS WP/vBP) 

al
le

 M
ita

rb
ei

te
r 

M
ita

rb
ei

te
r 

W
irt

sc
ha

fts
pr

üf
un

g 

Risiko-
einschätzung 
• hoch 
• mittel 
• niedrig Maßnahmen 

(vgl. geson-
dertes AP) N

ac
hs

ch
au

 

Ve
rb

es
se

ru
ng

en
 a

us
 

N
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hs
ch

au
 

(v
gl

. g
es

on
de

rte
s 

A
P)

 

1 Gesamtpla-
nung aller 
Aufträge 

Zeitdruck bei 
Auftragsdurch-
führung 

§§ 4 Abs. 3, 
51 Abs. 1 Nr. 
7 BS vBP/WP 

 X   Praxisor-
ganisation  

2 Umgang mit 
Beschwerden 
und Vorwürfen 

Schlechtleistun-
gen bleiben 
unerkannt 

§ 55b Abs 2 
Satz 2 Nr. 6 
und 7 WPO, 
§§ 40, 51 Nr. 
11, 59 BS 
vBP/WP 

X    

Praxisor-
ganisation  

3 Fortbildung der 
Berufsträger 
und Mitarbei-
terentwicklung 

Fehlende Erfah-
rung und/oder 
aktuelle fachli-
che Kenntnisse 

  X   
Praxisor-

ganisation  

4 Anleitung und 
laufende 
Überwachung 

Rechtzeitiges 
Erkennen fachli-
cher Fehler 

§§ 39 Abs. 2, 
51 Abs. 1 Nr. 
10 BS WP/vBP 

 X   Aufträge, 
Überprü-
fung auf 

MA-Einsatz 

 

5 Unabhängig-
keit, Unpartei-
lichkeit und die 
Vermeidung 
der Besorgnis 
der Befangen-
heit 

Unkenntnis oder 
Verstoß 

  X   

Aufträge  

6 Gewissenhaf-
tigkeit, Ver-
schwiegenheit, 
Eigenverant-
wortlichkeit 
und berufswür-
diges Verhal-
ten 

Gefahr der 
Schlechtleistung 

 X    

Aufträge  

7 Auftragsan-
nahme, Been-
digung von 
Prüfungsauf-
trägen, Risiko-
bewertung 
Aufträge 

Fehlende Risiko-
analyse des 
Mandanten, 
Probleme bei der 
Auftragsausfüh-
rung 

§§ 39 Abs. 1, 
53, 56 Nr. 1 BS 
vBP/WP 

 X   

Aufträge  

8 Fortführung 
und vorzeitige 
Beendigung 

Verstoß gegen 
Unabhängig-
keitsanforderun-
gen 

§ 319 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3a) 
HGB, § 33 BS 
vBP/WP 

 X   

Aufträge  

9 Fachliche und 
organisatori-
sche Anwei-
sungen und 
Hilfsmittel 

Vermeidung 
fachlicher Fehler 

  X   

Praxisor-
ganisation  
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Qualitätsziele Qualitätsrisiko 

Qualitäts-
norm 
(WPO, 
BS WP/vBP) 

al
le

 M
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Risiko-
einschätzung 
• hoch 
• mittel 
• niedrig Maßnahmen 

(vgl. geson-
dertes AP) N
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10 Fachliche und 
organisatori-
sche Anwei-
sungen 

Fehlende Erfah-
rung und/oder 
Kenntnisse 

 X    

Aufträge  

11 Aktuelle Prü-
fungsgrundsät-
ze 

Fachliche Fehl-
leistung 

§§ 39 Abs. 1, 
51 Abs. 1 Nr. 
10 BS vBP/WP 

 X   
Aufträge  

12 Dokumentati-
onserfordernis-
se 

Nachvollziehbar-
keit 

  X   
Aufträge  

13 Festlegung der 
prüferischen 
Vorgehenswei-
se 

Effizienz, Wirt-
schaftlichkeit 

§§ 39 Abs. 1, 
51 Abs. 1 Nr. 
10 BS vBP/WP 

 X   

Aufträge  

14 Auslagerung 
wesentlicher 
Prüfungstätig-
keiten 

Vermeiden von 
Schnittstellenfeh-
lern 

  X   

Aufträge  

15 Abschließende 
Durchsicht 

Vermeidung 
fachlicher Fehler 

§§ 39 Abs. 4, 
51 Abs. 1 Nr. 
10 BS WP/vBP 

 X   
Aufträge  

16 Auftragsbezo-
gene Maß-
nahmen zur 
Qualitätssiche-
rung 

Rechtzeitiges 
Erkennen von 
fachlichen Feh-
lern 

§§ 39 Abs. 3, 
48, 51 Abs. 1 
Nr. 10 und 12, 
57 Nr. 4, 60 BS 
WP/vBP 

 X   

Aufträge  

17 Meinungsver-
schiedenheiten 

Vermeidung 
fachlicher Fehl-
leistungen 

§§ 39 Abs. 3, 
48 BS WP/vBP 

 X   
Aufträge  

18 Kontroll- und 
Sicherheitsvor-
kehrungen für 
Datenverarbei-
tungssysteme 

Vorbeugen von 
Datenmissbrauch 

§§ 55b Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 
WPO 
§§ 10, 51 
Abs. 1 Nr. 10, 
57 Nr. 7 BS 
WP/vBP 

X    

Praxisor-
ganisation  

19 Grundsätze zur 
Vergütung und 
Gewinnbeteili-
gung 

Währung der 
Unabhängigkeit 

§§ 55 Abs. 1 
und 2, 55b 
Abs. 2 Satz 2 
Nr. 8 WPO 
§§ 2, 51 Abs. 
1 Nr. 13, 43, 
61 BS WP/vBP 

 X   

Praxisor-
ganisation  

20 Jährliche 
Nachschau 

„unabhängige 
Selbstkontrolle“ 

  X   alle Berei-
che  

21 Regelkreis der 
Nachschau mit 
Maßnahmen 
bei Mängeln 

Kontinuierliches 
Verbesserungs-
management 

  X   
alle Berei-

che  
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Regelungen zur Einhaltung der Berufspflichten (Umfang des QS-Handbuchs) – Vorgaben nach WPO und BS WP/vBP 08
/2

02
2 

 
FALLBEISPIEL 1: Einzel-WP mit 4 KMU-Prüfungen, keine Mitarbeiter 
 

Lfd. 
Nr. 

REGELUNGSBEDARF IM QSS gem. 
§ 55b Abs. 2 WPO + § 51 BS WP/vBP 
(bei Durchführung von Prüfungen 
nach § 316 HGB) WPO BS WP/vBP Bsp. Risikobeurteilung Einrichtung von Regelungen und Maßnahmen des QMS 

1. Regelung zu internen QSS-Mechanismen, -verfahren zur Risikobewertung, Kontroll- und Sicherheitsvorkehrun-
gen für Datenverarbeitungssysteme  

§ 55b II Nr. 1 § 51 I Nr. 2, 10 gering Dem WP sind alle Vorgänge und Umstände zur Risikobeurteilung persönlich 
bekannt. 

2. Einsatz angemessener und wirksamer Systeme und Verfahren, der/des erforderlichen Mittel/Personals vor-
handener Ressourcen (Technik, Fachpersonal) 

§ 55b II Nr. 2  gering Einheitliche Ablageregelungen (ohne ausformuliertes Sollsystem) 

3. Vorschriften zu Berufspflichten, insbes. Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermei-
dung der Besorgnis der Befangenheit 

§ 55b II Nr. 3 § 51 I Nr. 1, 2 
28-37 

gering Der Berufseid verpflichtet den WP; keine ergänzenden Regelungen erforder-
lich. 

4. Kenntnisse der 
4a. eingesetzten Mitarbeiter, 
4b. Fortbildung, 
4c. Anleitung und Kontrolle 

§ 55b II Nr. 4 § 51 I Nr. 5, 8, 10 entfällt 
./. 

(Keine Mitarbeiter) 

5. Regelung zur Führung der Prüfungsakten nach § 51b Abs. 5 WPO § 55b II Nr. 5 § 51 I Nr. 10 gering Nachvollziehbare Aktenführung ausreichend 

6. Regelung zu Vorfällen, die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungstätigkeit gefährden, Dokumentation § 55b II Nr. 6 § 51 I Nr. 11 ./.  

7. Whistleblower-Verfahren Meldung potentieller / tatsächlicher Verstöße § 55b II Nr. 7 § 51 I Nr. 11 ./.  

8. Grundsätze zur Vergütung und Gewinnbeteiligung nach § 55 WPO § 55b II Nr. 8 § 51 I Nr. 13 ./.  

9. Bei Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten an Dritte: Aufrechterhaltung des internen QSS und der Berufs-
aufsicht 

§ 55b II Nr. 9 § 51 I Nr. 14 ggf. ggf. sind die rechtlichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. 

10. Regelung zur Auftragsannahme und -fortführung, Vorzeitige Beendigung (vgl. § 318 Abs. 6 WPO)  § 51 I Nr. 2, 3 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig von Risiko und Gegebenheiten der WP-
Praxen 

11. Einstellung von Mitarbeitern, Einholung von Erklärungen und deren Dokumentation  § 51 I Nr. 4 ./.  

12. Jährliche Beurteilung fachlicher Mitarbeiter  § 51 I Nr. 1 ./.  

13. Gesamtplanung aller Aufträge  § 51 I Nr. 7 gering Beispiel: Kalendereintrag reicht aus 

14. Organisation der Fachinformation  § 51 I Nr. 8 gering Beispiel: Systematischer Zeitaufschrieb (Zeitumfang ausreichend) 

15. Prüfungsplanung gem. GoA KMU § 51 I Nr. 9 gering 
Einheitliche vereinfachte Beachtung des risikobasierten Prüfungsansatzes 

16. Auftragsabwicklung gem. GoA KMU § 51 I Nr. 10 gering 

17. Regelung zur 
17a. Berichtskritik 
17b. Konsultation 
17c. auftragsbegleitenden Qualitätssicherung 

 
§ 55b II Nr. 12 

 
 

§ 51 I Nr. 48 
§ 60 Abs. 1 Nr. 1 

 
hoch  
hoch 

obligatorisch 

 
Empfehlung: Möglichkeit für eine externe Berichtskritik schaffen 
Empfehlung: Voraussetzung für externe Konsultationen schaffen 
Pflicht zur Regelung unabhängig von Gegebenheiten der WP-Praxis 

18. Schaffung und Pflichten einer Auftragsdatei § 51c § 51 I Nr. 45 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig von Risiko 

19. Festlegungen zum Nachschausystem  § 51 I Nr. 15, 49, 63 hoch Selbstvergewisserung unter bestimmten Voraussetzungen möglich 

20. Mitarbeiterbeurteilung: Leistungsbewertung entkoppelt von Nichtprüfungsumsätzen bei Prüfungsmandaten  § 61 Abs. 1 Nr. 1 ./.  

21. Personalwesen: Anreizsysteme für Mitarbeiter zur Steigerung der Qualität / des Qualitätsbewusstseins  § 61 Abs. 2 Nr. 1 ./.  

 

Berufsständisch geforderte Qualitätsziele 
1 2 3 
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Regelungen zur Einhaltung der Berufspflichten (Umfang des QS-Handbuchs) – Vorgaben nach WPO und BS WP/vBP 08
/2

02
3 

 
FALLBEISPIEL 2: WP-Praxis, 4 Partner, 50 Mitarbeiter, 30 Prüfungsaufträge pro Jahr 
 

Lfd. 
Nr. 

REGELUNGSBEDARF IM QSS gem. 
§ 55b Abs. 2 WPO + § 51 BS WP/vBP 
(bei Durchführung von Prüfungen 
nach § 316 HGB) 

§ 55b II Nr. 
WPO 

§ 51 I Nr. 
BS WP/vBP Bsp. Risikobeurteilung Einrichtung von Regelungen und Maßnahmen des QMS 

1. Regelung zu internen QSS-Mechanismen, -verfahren zur Risikobewertung, Kontroll- und Sicherheitsvorkehrun-
gen für Datenverarbeitungssysteme  

§ 55b II Nr. 1 § 51 I Nr.  2,10 mittel Einheitliche Regelungen und Schulungen 

2. Einsatz angemessener und wirksamer Systeme und Verfahren, der/des erforderlichen Mittel/Personals vor-
handener Ressourcen (Technik, Fachpersonal)  

§ 55b II Nr. 2  mittel Einheitliche Vorgaben (Sollsysteme) 

3. Vorschriften zu Berufspflichten, insbes. Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermei-
dung der Besorgnis der Befangenheit 

§ 55b II Nr. 3 § 51 I Nr. 1, 2 
28-37 

mittel Auftragsannahmecheck / jährliche Unabhängigkeitsabfrage / unterjährige 
anlassbezogene Unabhängigkeitsabfrage 

4. Kenntnisse der 
4a. eingesetzten Mitarbeiter, 
4b. Fortbildung, 
4c. Anleitung und Kontrolle 

§ 55b II Nr. 4 § 51 I Nr. 5, 8, 10  
mittel 
mittel 

mittel - hoch 

Strukturiertes Aus- und Fortbildungsprogramm für alle Kollegen, entsprechend 
der Qualifikationshilfe 

5. Regelung zur Führung der Prüfungsakten nach § 51b Abs. 5 WPO § 55b II Nr. 5 § 51 I Nr. 10 mittel nachvollziehbare Aktenführung – digital, kanzleiweit einheitlich 

6. Regelung zu Vorfällen, die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungstätigkeit gefährden, Dokumentation § 55b II Nr. 6 § 51 I Nr. 11 mittel Regelungen festlegen, kommunizieren und schulen 

7. Whistleblower-Verfahren Meldung potentieller / tatsächlicher Verstöße § 55b II Nr. 7 § 51 I Nr. 11 mittel anonymer, virtueller oder analoger Briefkasten 

8. Grundsätze zur Vergütung und Gewinnbeteiligung nach § 55 WPO (außerhalb Partnerkreis) § 55b II Nr. 8 § 51 I Nr. 13 ./.  

9. Bei Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten an Dritte: Aufrechterhaltung des internen QSS und der Berufs-
aufsicht 

§ 55b II Nr. 9 § 51 I Nr. 14 gering - mittel ggf. Regelungen gem. § 50a WPO 

10. Regelung zur Auftragsannahme und -fortführung, Vorzeitige Beendigung (vgl. § 318 Abs. 6 WPO)  § 51 I Nr. 2, 3 obligatorisch Pflicht zur Regelung Qualitätsbeurteilung Partner, Vertrag unabhängig von 
Risiko und Gegebenheiten der WP-Praxen 

11. Einstellung von Mitarbeitern, Einholung von Erklärungen und deren Dokumentation  § 51 I Nr. 4 mittel - hoch ausgereiftes wiederkehrendes Mitarbeiterbeurteilungssystem 

12. Jährliche Beurteilung fachlicher Mitarbeiter  § 51 I Nr. 1 mittel - hoch jährliche Beurteilung plus ggf. Personalgespräch 

13. Gesamtplanung aller Aufträge  § 51 I Nr. 7 mittel zumeist Excellösungen; ggf. professionelles Planungstool 

14. Organisation der Fachinformation  § 51 I Nr. 8 mittel Informationskreise, kanzleieigenes System zur Buchung von Veranstaltungen 

15. Prüfungsplanung  § 51 I Nr. 9 mittel einheitliches System zur Auftragsabwicklung 
(kanzleieigen, AUDICON, DATEV, etc.) 16. Auftragsabwicklung  § 51 I Nr. 10 mittel 

17. Regelung zur 
17a. Berichtskritik 
17b. Konsultation 
17c. auftragsbegleitenden Qualitätssicherung 

 
§ 55b II Nr. 12 

 
 

§ 51 I Nr. 48 
§ 60 Abs. 1 Nr. 1 

 
mittel 
mittel 

obligatorisch 

 
leichte Umsetzung im Partnerkreis (gegenseitige Kontrolle) 
leichte Umsetzung im Partnerkreis (gegenseitige Beratung) 
Pflicht zur Regelung unabhängig von den Gegebenheiten der WP-Praxis 

18. Schaffung und Pflichten einer Auftragsdatei § 51c § 51 I Nr. 45 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig vom Risiko 

19. Festlegungen zum Nachschausystem  § 51 I Nr. 15, 49, 63 mittel Verteilung der Verantwortlichkeiten 

20. Mitarbeiterbeurteilung: Leistungsbewertung entkoppelt von Nichtprüfungsumsätzen bei Prüfungsmandaten  § 61 Abs. 1 Nr. 1 mittel sofern angestellte WP, angemessene Regelungen finden 

21. Personalwesen: Anreizsysteme für Mitarbeiter zur Steigerung der Qualität / des Qualitätsbewusstseins  § 61 Abs. 2 Nr. 1 mittel ggf. Einrichtung „Belohnungssystem“ 
 

Berufsständisch geforderte Qualitätsziele 
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Regelungen zur Einhaltung der Berufspflichten (Umfang des QS-Handbuchs) – Vorgaben nach WPO und BS WP/vBP 08
/2

02
2 

 
FALLBEISPIEL 3: 10 WP/StB, 150 Mitarbeiter, 100 Prüfungsaufträge pro Jahr 
 

Lfd. 
Nr. 

REGELUNGSBEDARF IM QSS gem. 
§ 55b Abs. 2 WPO + § 51 BS WP/vBP 
(bei Durchführung von Prüfungen 
nach § 316 HGB) WPO BS WP/vBP 

  

1. Regelung zu internen QSS-Mechanismen, -verfahren zur Risikobewertung, Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen 
für Datenverarbeitungssysteme  

§ 55b II Nr. 1 § 51 I Nr. 2,10 hoch Der Qualitätssicherungsbeauftragte sorgt für die digitalen Kanzleiabläufe und 
einheitlichen Standards. 

2. Einsatz angemessener und wirksamer Systeme und Verfahren, der/des erforderlichen Mittel/Personals vorhan-
dener Ressourcen (Technik, Fachpersonal) 

§ 55b II Nr. 2  hoch Einheitliche Ablageregelungen, besondere Anforderungen bei Netzwerken, 
Anwenderschulungen erforderlich 

3. Vorschriften zu Berufspflichten, insbes. Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermei-
dung der Besorgnis der Befangenheit 

§ 55b II Nr. 3 § 51 I Nr. 1, 2 
28-37 

hoch Umfangreiche Abfragen, i. b. falls Netzwerkzugehörigkeit, jährlich wiederkeh-
rend und anlassbezogen unterjährig 

4. Kenntnisse der 
4a. eingesetzten Mitarbeiter, 
4b. Fortbildung, 
4c. Anleitung und Kontrolle 

§ 55b II Nr. 4 § 51 I Nr. 5, 8, 10  
hoch 
mittel 
hoch 

 
Abfrage und Fortschreibung der fachlichen Kenntnisse 
Strukturierte Fort- und Ausbildung 
weiterführende Anleitung erforderlich (z. B. training on the job) 

5. Regelung zur Führung der Prüfungsakten nach § 51b Abs. 5 WPO § 55b II Nr. 5 § 51 I Nr. 10 mittel - hoch Einheitliche digitale Regelungen zur Aktenführung 

6. Regelung zu Vorfällen, die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungstätigkeit gefährden, Dokumentation § 55b II Nr. 6 § 51 I Nr. 11 hoch Informationspyramide erforderlich 

7. Whistleblower-Verfahren Meldung potentieller / tatsächlicher Verstöße § 55b II Nr. 7 § 51 I Nr. 11 hoch ausgereiftes Hinweisgebersystem erforderlich 

8. Grundsätze zur Vergütung und Gewinnbeteiligung nach § 55 WPO (außerhalb Partnerkreis) § 55b II Nr. 8 § 51 I Nr. 13 hoch angemessene, berufsrechtskonforme Regelungen erforderlich 

9. Bei Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten an Dritte: Aufrechterhaltung des internen QSS und der Berufsauf-
sicht 

§ 55b II Nr. 9 § 51 I Nr. 14 hoch Verwaltungssystem und Vertragsmuster im Umgang mit Auftragsdatenverar-
beitern und „Subunternehmern“ 

10. Regelung zur Auftragsannahme und -fortführung, Vorzeitige Beendigung (vgl. § 318 Abs. 6 WPO)  § 51 I Nr. 2, 3 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig von Risiko und Gegebenheiten der WP-
Praxen 

11. Einstellung von Mitarbeitern, Einholung von Erklärungen und deren Dokumentation  § 51 I Nr. 4 hoch Personalabteilung kümmert sich um HR-Entwicklung 

12. Jährliche Beurteilung fachlicher Mitarbeiter  § 51 I Nr. 1 mittel - hoch Systematische Beurteilungsweise ist angemessen (Gleichbehandlung) 

13. Gesamtplanung aller Aufträge  § 51 I Nr. 7 hoch Mehrdimensionale Planungstools 

14. Organisation der Fachinformation  § 51 I Nr. 8 hoch Schulung im Umgang mit der Informationsdatenbanken, Online-Bibliotheken 

15. Prüfungsplanung  § 51 I Nr. 9 mittel - hoch 
Einheitliches Softwaresystem zur Auftragsabwicklung 

16. Auftragsabwicklung  § 51 I Nr. 10 mittel - hoch 

17. Regelung zur 
17a. Berichtskritik 
17b. Konsultation 
17c. auftragsbegleitenden Qualitätssicherung 

 
§ 55b II Nr. 12 

 
 

§ 51 I Nr. 48 
§ 60 Abs. 1 Nr. 1 

 
mittel 
mittel 

obligatorisch 

 
Speziell ausgebildete Berichtskritiker 
Fachabteilung, Grundsatzabteilung 
Pflicht zur Regelung, unabhängig von den Gegebenheiten der WP-Praxis 

18. Schaffung und Pflichten einer Auftragsdatei § 51c § 51 I Nr. 45 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig von den Gegebenheiten der WP-Praxis 

19. Festlegungen zum Nachschausystem  § 51 I Nr. 15, 49, 63 hoch Ein Nachschauverantwortlicher kümmert sich um die professionelle Durchfüh-
rung (System), leitet das Nachschau-Team und berichtet direkt an die Praxis-
leitung 

20. Mitarbeiterbeurteilung: Leistungsbewertung entkoppelt von Nichtprüfungsumsätzen bei Prüfungsmandaten  § 61 Abs. 1 Nr. 1 hoch Sicherstellung durch einen Verhaltenskodex 

21. Personalwesen: Anreizsysteme für Mitarbeiter zur Steigerung der Qualität / des Qualitätsbewusstseins  § 61 Abs. 2 Nr. 1 hoch Verfahren zur Qualitätssteigerung, arbeitsrechtliche Regelungen 
 

Schritt 3a: 
Berufsständisch geforderte Qualitätsziele 

Schritt 3b: 
Bsp. Risikobeurteilung 

Schritt 3c:  
Einrichtung von Regelungen und Maßnahmen des QMS 
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GwG-Tafel: Vorgaben und Pflichten in der WP-Praxis zur Geldwäscheprävention 
08/2023
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• WP-Praxis  
Risikoanalyse 
(+Jahresupdate) 

Fo
rm

ul
ar

 • Erhebungsbogen 
„natürliche Person“ 

• Erhebungsbogen  
„juristische Person“ 

 

• sofern Änderungen: 
Auszug Transparenz-
register (jur. Pers.) 

• Aufnahme und Dokumentation 
 Analyse der Struktur und Geschäftstätigkeit der WP/vBP-Praxis 

 Analyse des Geschäfts- und Mandantenrisikos 

 Bewertung und Kategorisierung der identifizierten Risiken 

 Einführung angemessener Präventionsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikoanalyse 

 Ausnahme: Befreiung von der Dokumentationspflicht 

• Abfrage und Feststellung 
 Identifizierung des Mandanten, der für den Mandanten auftretenden Person, des wirtschaftlich Berechtigten 

 Klären des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung 

 Ist der Mandant oder der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person (PEP)? 

 Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung 

 Einholung Auszug aus Transparenzregister, sofern keine Vorlage durch Mandanten, Neue Angaben zu Geburtsort und Staatsangehörigkeit 

 Wegfall der Mitteilungsfiktion – Transparenzregister wird zum Vollregister 

 Registrierungspflicht ausländischer Gesellschaften bei Grundvermögen im Transparenzregister 

 Registrierungspflicht von börsennotierten Gesellschaften im Transparenzregister 
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• Erhebungsbogen 

„Verstärkte Sorgfalts-
pflichten“ 
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• Elektronische  

Meldeplattform  
„goAML“ 

• GRUNDSATZ: Meldepflicht „Verdachtsmeldung, wenn 

 Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass ein Vggst. aus einer Vortat der Geldwäsche stammt (§ 261 Abs. 1 Satz StGB) 

 Tatsachen vorliegen, die auf Terrorismusfinanzierung schließen lassen 

 der Vertragspartner dem WP/vBP nicht offenlegt, ob er für einen wirtsch. Berechtigten handeln will (Pflicht des Vertragspartners). 

 ein Sachverhalt nach § 43 Abs. 6 GwG in Verbindung mit der GwGMeldV-Immobilien vorliegt. 

• AUSNAHME, d.h. keine Meldepflicht, bei Rechtsberatung und Prozessvertretung (Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung) 

• RÜCKAUSNAHME, d.h. Meldepflicht, sofern der WP Kenntnis hat, dass die Rechtsberatung bzw. die Prozessvertretung für Zwecke der Geldwäsche erfolgt. 

 Ausweitung der WP Meldepflicht für Verdachtsfälle (Wegfall/Einschränkungen des Vortatenkatalogs) – § 261 StGB, „All-Crime-Approach“ 

• Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen 
• Maßnahmen zur Verhinderung 
• Überprüfung der Mitarbeiter 
• Unterrichtung der Mitarbeiter 
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T  • Information Ver-/  
Entpflichtung an WPK 

B 

Inhaltliche Abfragen 

DOKUMENTATIONSMEDIUM 

Normen, regulatorische Vorgaben Besondere Bedeutung, Neu 2023 

BESCHREIBUNG PFLICHTENLAGE 
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Auskunftsanfrage FIU / Behörde zur internen Zuständigkeit 

• Meldepflichten im Zusammenhang mit Besonderheiten bei Immobiliengeschäften (vgl. Begründung zu GwGMeldV-Immobilien) 
• Konkretisierung von „Lebenssachverhalten“, die typisch für Geldwäsche sind und den Beratern bekannt werden können (vgl, Typologiepapier) 
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) 

• Feststellung von erhöhten Risiken 
 Schriftliche Zustimmung eines Mitglieds der Führungsebene zur Geschäftsbeziehung einholen 

 Ermittlung der Herkunft der Vermögenswerte 

 Verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung 

 Bei Drittstaat mit hohem Risiko: Einholung zusätzlicher Informationen nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG 

• Feststellung komplexer, ungewöhnlicher Transaktionen 
 Untersuchen der Transaktion auf Geldwäscherisiko oder Möglichkeit der Terrorismusfinanzierung 

 Verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung 
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GwG-Risikoanalyse: Jahres-Update 

08
/2

02
2 

 
 
PRAXISBESCHREIBUNG – Umschreibung der WP-Praxis (Eckdaten): 
 

1. WP in eigener Kanzlei 

2. Eine Mitarbeiterin, eine Aushilfskraft 

3. Mandate: rund 50 

4. Tätigkeitsgebiet: ausschließlich regional 

5. Aufträge 

− JAP, gesetzlich: 2 

− JAP, freiwillig: 1 

− FIBU + JAE: 15 

− ESt: 30 

6. Keine Treuhandtätigkeit 

7. Keine Tätigkeiten, Mandate mit ausgeprägtem Auslandsbezug 

 
 
Beschreibung des Risikos hinsichtlich Geldwäsche (JAHRESUPDATE) 
 

Variante 1: verbal (siehe anbei) 

Variante 2: tabellarisch (siehe anbei) 
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Beispielhafte Empfehlung für die Erstellung einer  
Risikoanalyse nach GwG 08

/2
02

2 

 
vgl. Mitgliederbereich der WPK - www.wpk.de 

 
 Tz 

„BEISPIEL 1 – VERBAL („GUT-BEISPIEL“) 
 
Meine Mandanten sind aus der Region: 
Ich bin als WP in eigener Praxis tätig. Ich beschäftige eine Mitarbeiterin und eine 
Aushilfskraft. Ich betreue derzeit fünfzig aktive Mandate und bin ausschließlich im 
Ort und der näheren Region tätig. 
 

 Das Risiko für die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewerte ich 
aufgrund meiner Organisationsstruktur als gering. 

 
Für meine Mandanten erbringe ich folgende Leistungen: 
Gesetzliche Jahresabschlussprüfung (zwei), freiwillige Jahresabschlussprüfungen 
(drei), Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung (fünfzehn) und 
Einkommensteuererklärung (dreißig). Treuhänderische Tätigkeiten werden von mir 
nicht ausgeübt, insbesondere solche mit Auslandsbezug oder im Zusammenhang 
mit Barzahlungen. Ebenso übernehme ich keine Beratungen bei Share Deals oder 
im Immobiliensektor. 
 

 Das Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für meine 
Geschäftstätigkeit bewerte ich daher als gering. 

 
Bei meinen Mandanten handelt es sich um zwei große, drei mittelständische und 
im Übrigen um inhabergeführte Kleinstunternehmen. Die Unternehmen sind in den 
Rechtsformen GmbH & Co. KG, GmbH und GbR organisiert. Zudem betreue ich 
Privatpersonen (überwiegend Einkommensteuererklärungen). Die Privatpersonen 
sind als Angestellte tätig. Meine Mandanten sind alle regional ansässig ohne 
Bezug zum Ausland. 
 
Meine Mandanten gehören zu folgenden Branchen: 
Produzierendes Gewerbe, Baugewerbe, Kfz-Werkstatt (zwei), Gastronomie, 
Hotellerie und Handwerk. Bargeschäfte kommen bei meinen Mandaten vor, 
allerdings mit einem eher normalen Bargeldumfang (Hotellerie, Gastronomie)… 
 
Ich betreue keine politisch exponierten Personen. Ich kenne meine Mandanten 
seit vielen Jahren persönlich, sodass mir die Geschäfts- und Lebensumstände 
meiner Mandanten bekannt sind. Einzelfallmandatierungen kommen grundsätzlich 
nicht vor. 
 

 Aufgrund der Mandantenstruktur bewerte ich das Risiko für Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung als mittel bis gering. 

 

 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren bewerte ich das 
Gesamtrisiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für meine Praxis als 
mittel bis gering. Die Anwendung allgemeiner und vereinfachter 
Sorgfaltspflichten ist daher ausreichend. 

 
 
Ort, Datum      Unterschrift“ 

 
 
1 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
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Zusammenfassende Risikoanalyse der WP-Praxis 08
/2

02
2 

 

BEISPIEL 2 – TABELLARISCH („GUT-BEISPIEL“) 
 

Zusammenfassende Risikoanalyse nach 
GwG zum 10.01.2022 
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I. Organisationsstruktur der WP/StB-Praxis 

Organisationsform  X      Einzelpraxis 

Anzahl Mitarbeiter  X      1 + 1 Aushilfskraft 

Lage  X      Ort 

Tätigkeitsumfeld  X      Regional 

Anzahl aktiver Mandate 50        

II. Auftragsstruktur - Tätigkeit 

gesetzliche Jahresabschlussprüfungen 2 X X   X  
− kein Auslandsbezug 
− langjährige 

Mandatierungen 
− ausschließlich KMU 

freiwillige Jahresabschlussprüfungen 3 X X   X  

Buchhaltung und 
Jahresabschlusserstellungen 

15 X X   X  

Einkommensteuererklärungen 30 X   X    

treuhänderische Tätigkeiten 0        

(Update Risikoanalyse GwG vom 
12.01.2022) 
Beratungen bei Share Deals im 
Immobiliensektor 

0        

 50        

III. Mandantenstruktur 

Unternehmensgröße:         

a. groß 2  X   X  

Inhabergeführt, 
langjährig bekannt 

b. mittel 3  X   X  

c. klein 15 X   X   

d. „einfache“ Privatpersonen 20 X      

e. „vermögende Privatperson“ 10 X X     

Rechtsform:        

Inhabergeführt, 
langjährig bekannt 

a. GmbH 3 X   X   

b. GmbH & Co. KG 2  X   X  

c. GbR 15 X   X   

d. natürliche Person / Privatperson 30 X X  X X  

 50        
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Zusammenfassende Risikoanalyse nach 
GwG zum 10.01.2022 
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IV. Herkunft / Sitz 

Deutschland 50       Umkreis von 50 km 

EU-Mitgliedstaat 0        

Drittstaat mit funktionierendem Anti-
Geldwäschesystem 

0        

Drittstaat ohne funktionierendes Anti-
Geldwäschesystem 

0        

 50        

V. Branche 

produzierendes Gewerbe 2 X   X   kein Auslandsbezug, 
keine Bargeschäfte 

Baugewerbe 3 X   X   kein Auslandsbezug, 
keine Bargeschäfte 

Hotellerie und Gastronomie 10  X   X  Bargeschäfte, 
Einzelbarzahlungen im 
normalen Umfang 

Handwerk 3  X   X  Bargeschäfte, selten, 
dann nur in geringem 
Umfang 

Kfz-Werkstatt 2  X   X  Bargeschäfte, 
Einzelbarzahlungen in 
geringem Umfang 

Angestellte / Privatier 30 X   X   nur inländisches 
Vermögen 

 50        

VI. Sonstiges 

PEP-Eigenschaft 0        

Auslandsbezug 0        

anonyme oder undurchsichtige 
Geschäftsbeziehungen 

0       Mandanten jahrelang 
persönlich bekannt 

GESAMTRISIKO  mittel bis gering allgemeine und 
vereinfachte 

Sorgfaltspflichten 

 

 

Seite 2 von 2
APfQK 2025 Praxishilfe 3/9

St
a

nd
: 0

1.
09

.2
02

5

#P
H0

01
4

3/
9 

Zu
sa

m
m

en
fa

ss
en

de
 R

isi
ko

an
al

ys
e 

de
r W

P-
Pr

ax
is



  

Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) 
– natürliche Person – 

03
/2

02
5 

 
A. Identifizierung, § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG Person 1: Mandant 

„Wer ist Vertragspartner?“ 

 1. Vertragspartner 

  a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG 

    Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wur-
den aufgezeichnet, § 11 Abs. 2 GwG 

    Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG 

       

    (Name)  (Vorname) 

         

    (Geburtsort)  (Geburtsdatum)  (Staatsangehörigkeit) 

     

    (Anschrift) 

     

  b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG „Sind die Angaben korrekt?“ 

   Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): 

    durch Ausweis/Pass 

       

    Ausweis-/Passnummer  Ausstellende Behörde 

    durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische 
Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem 

    bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumen-
ten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und un-
abhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind 

    bei Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat durch 
Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des 
gesetzlichen Vertreters 

    bei Betreuten durch Bestellungsurkunde des Betreuers und Überprü-
fung der Identität des Betreuers 

  

Quelle: www.wpk.de 
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 2. Für den Vertragspartner auftretende Person  
(sofern vorhanden) 

Person 2: 
„Wer ist die handelnde Person?“ 

  a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG 

    Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wur-
den aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG 

    Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG 

       

    (Name)  (Vorname) 

         

    (Geburtsort)  (Geburtsdatum)  (Staatsangehörigkeit) 

     

    (Anschrift) 

     

  b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG „Ist der Nachweis i. O.?“ 

   Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): 

    durch Ausweis/Pass 

       

    Ausweis-/Passnummer  Ausstellende Behörde 

    durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische 
Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem 

    bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumen-
ten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und un-
abhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind 

  c) Berechtigung der für den Vertragspartner auftretende Person überprüft 
anhand von 

    

     

B. Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten,  
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG 

Person 3: 
„Wer ist der wirtschaftlich 

Berechtige“? 

    Es gibt keine(n) wirtschaftlich Berechtigte(n) i. S. d. § 3 Abs. 1, 4 GwG 

    wirtschaftlich Berechtigter 
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  a) Identitätsfeststellung „Sind die Angaben korrekt?“ 

       

    (Name)  (Vorname) 

         

    (Geburtsort)  (Geburtsdatum)  (Staatsangehörigkeit) 

     

    (Anschrift) 

     

    Weitere Daten: 

     

     

     

  b) Identitätsüberprüfung 

    Die Identität des wirtschaftlich Berechtigten wurde überprüft anhand 
von 

     

     

C
. 

Angaben zur Geschäftsbeziehung, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG 

    Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung 
selbst 

    Zweck und Art de Geschäftsbeziehung 

     

D. Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 3, 15 Abs. 3 Nr. 1a GwG 

    Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte  
(soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein  
Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer 
politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. 
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    Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vor-
handen) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied 
einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponier-
ten Person bekanntermaßen nahestehende Person. 

     

    (Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Be-
ziehung zu ihr) 

     

     

     

   

Ort, Datum  Unterschrift/Stempel 
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Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) 
– juristische Person/Personengesellschaft – 

03
/2

02
5 

 
A. Identifizierung Person 1: Gesellschaft 

„Wer ist der Vertragspartner?“ 

 1. Vertragspartner 

  a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG 

    Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wur-
den aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG 

    Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG 

     

    (Firma, Name oder Bezeichnung) 

       

    (Rechtsform)  (Registernummer – soweit vorhanden) 

     

    (Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung) 

    Name und Vorname der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der 
gesetzlichen Vertreter: 

     

     

     

     

     

    Ein Mitglied des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters ist 
eine juristische Person: 

     

    (Firma, Name oder Bezeichnung) 

       

    (Rechtsform)  (Registernummer – soweit vorhanden) 

     

    (Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung) 

Quelle: www.wpk.de 
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  b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG Person 1: Gesellschaft 
„Sind die Angaben korrekt?“ 

   Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): 

    Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus ei-
nem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis 

    Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente 

    eigene dokumentierte Einsichtnahme in die Register – oder Verzeich-
nisdaten 

    bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumen-
ten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und un-
abhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind 

 2. Für den Vertragspartner auftretende Person  
(sofern vorhanden) 

Person 2: 
„Wer ist die handelnde Person?“ 

  a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG 

    Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wur-
den aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG 

    Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG 

       

    (Name)  (Vorname) 

         

    (Geburtsort)  (Geburtsdatum)  (Staatsangehörigkeit) 

     

    (Anschrift) 

     

  b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG zu Person 2: 
„Sind die Angaben korrekt?“ 

   Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): 

    durch Ausweis/Pass 

       

    Ausweis-/Passnummer  Ausstellende Behörde 

    durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische 
Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem 

    bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumen-
ten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und un-
abhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind 
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  c) Berechtigung der für den Vertragspartner auftretende Person überprüft 
anhand von 

    

     

B. Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten,  
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG 

 

 1. Juristische Personen und nicht börsennotierte Gesellschaften, § 3 Abs. 2 GwG 

   Es gibt wirtschaftlich Berechtigte, die als natürliche Personen unmittelbar 
oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten, mehr als 25 % der 
Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben 

 a) Identitätsfeststellung Person 3: 
„Wer ist der wirtschaftlich Berechtigte?“ 

 Name/n (oder) Gesellschafterliste): 

  

  

  

  

  

b) Identitätsüberprüfung Objekt 3: 
„Sind die Angaben korrekt?“ 

 Bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften: Ein-
holung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder 
eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten  

 Die Identität des/der wirtschaftlich Berechtigten wurde zusätzlich über-
prüft anhand von 

  

  

  Keine wirtschaftlich Berechtigten, da von keiner natürlichen Person unmit-
telbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile gehalten oder mehr 
als 25 % der Stimmrechte kontrolliert werden oder auf vergleichbare Wei-
se Kontrolle ausgeübt wird oder wirtschaftlich Berechtigte können aus an-
deren Gründen nicht ermittelt werden 
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  Bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften gilt in 
diesen Fällen der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter 
oder Partner des Vertragspartners als wirtschaftlich Berechtigter („fiktiver 
wirtschaftlich Berechtigter“) 

 c) Identitätsfeststellung 

  Name/n: 

   

   

   

   

   

 d) Identitätsüberprüfung 

  Einholung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder 
eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten 

  Die Identität des/der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten wurde zusätzlich 
überprüft anhand von 

   

   

 2. Rechtsfähige Stiftungen und vergleichbare Rechtsgestaltungen, § 3 Abs. 3 
GwG 

  Wirtschaftlich Berechtigter 

    natürliche Person als Treugeber, Verwalter von Trusts oder Protektor 

    natürliche Person als Mitglied des Vorstandes 

    Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen 
verwaltet oder verteilt wird, da die natürliche Person, die Begünstigte 
des verwaltenden Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist 

    natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar 
beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertrags-
verteilung ausübt 
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  a) Identitätsfeststellung 

   Name/n 

    

    

    

    

    

    

  b) Identitätsüberprüfung 

   Einholung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder 
eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten 

   Die Identität des/der wirtschaftlich Berechtigten wurde zusätzlich über-
prüft anhand von 

    

    

 3. Wirtschaftlich Berechtigter aufgrund eines Handelns auf Veranlassung,  
§ 3 Abs. 4 GwG 

  Werden Transaktionen auf Veranlassung eines anderen durchgeführt? 

   Nein 

   Ja 

  a) Identitätsfeststellung 

   Name 

    

    

    

    

    

    

  b) Identitätsüberprüfung 

   Die Identität des/der wirtschaftlich Berechtigten wurde überprüft anhand 
von 
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C. Angaben zur Geschäftsbeziehung, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG 

  Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung selbst 

  Zweck und Art der Geschäftsbeziehung 

   

   

   
D. Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG 

  Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vor-
handen) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer 
politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person be-
kanntermaßen nahestehende Person. 

  Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) 
ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch 
exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekannter-
maßen nahestehende Person. 

   

  (Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung 
zu ihr) 

   

   

   

   

Ort, Datum  Unterschrift/Stempel 
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Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) 
– verstärkte Sorgfaltspflichten – 

03
/2

02
5 

 
A. Feststellung eines erhöhten Geldwäscherisikos, § 15 Abs. 2 GwG 

  Bei der vorliegenden Geschäftsbeziehung/Transaktion wurde aufgrund der 
Risikoanalyse bzw. einer Einzelfallprüfung ein erhöhtes Risiko festgestellt. 

  Begründung 

   

   
   

  Information zur Herkunft der Vermögenswerte 

   
   

  Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. 
Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt 

   

  Vor- und Nachname des Mitglieds der Führungsebene 

  Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen. 

B. Politisch exponierte Person (PEP), §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG 

  Der  Mandant bzw. der  wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponier-
te Person, ein Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen 
nahestehende Person. 

   

  (Genau Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr) 

  Information zur Herkunft der Vermögenswerte 

   

   

   

   

   

  

Quelle: www.wpk.de 

Seite 1 von 3
APfQK 2025 Praxishilfe 3/12

St
a

nd
: 0

1.
09

.2
02

5

#P
H0

02
5

3/
12

 �E
rh

eb
un

gs
bo

ge
n 

zu
 d

en
 F

es
ts

te
llu

ng
en

 n
ac

h 
de

m
 G

es
et

z ü
be

r d
as

 A
uf

sp
ür

en
 v

on
 G

ew
in

ne
n 

 
au

s s
ch

w
er

en
 S

tra
fta

te
n 

(G
el

dw
äs

ch
eg

es
et

z –
 G

w
G

) –
 v

er
st

är
kt

e 
So

rg
fa

lts
pfl

ic
ht

en
 –



 

  Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. 
Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt 

   

  Vor- und Nachname des Mitglieds der Führungsebene 

  Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen. 

C. Hochrisikoländer, § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG 

  An der Geschäftsbeziehung/Transaktion ist ein  von der EU-Kommission ermit-
telter Drittstaat mit hohem Risiko oder eine in einem solchen Staat ansässige  
natürliche oder  juristische Person beteiligt. 

  Betroffener Drittstaat 

   
   

  Zusätzliche Informationen über den Vertragspartner und den wirtschaftlich Be-
rechtigten: 

   
   

  Zusätzliche Informationen über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung: 

   
   

  Informationen über die Herkunft der Vermögenswerte und des Vermögens des 
Vertragspartners: 

   
   

  Informationen über die Herkunft der Vermögenswerte und des Vermögens des 
wirtschaftlich Berechtigten (außer bei fiktiven wirtschaftlich Berechtigten nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 5 GwG): 

   
   

  Informationen über die Gründe für die geplante oder durchgeführte Transakti-
on: 

   
   

  Informationen über die geplante Verwendung der Vermögenswerte, die im 
Rahmen der Transaktion oder Geschäftsbeziehung eingesetzt werden, soweit 
dies zur Beurteilung der Gefahr von Terrorismusfinanzierung erforderlich ist: 
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  Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. 
Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt 

   

  Vor- und Nachname des Mitglieds der Führungsebene 

  Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen durch 

  − häufigere und intensivere Kontrollen 
− ggf. Auswahl von Transaktionsmustern, die einer weiteren Prüfung bedür-

fen. 

D. Ungewöhnliche bzw. auffällige Transaktion, § 15 Abs. 3 Nr. 2 3 GwG 

  Es handelt sich um eine Transaktion, die im Verhältnis zu vergleichbaren Fällen 

   besonders komplex oder ungewöhnlich groß ist. 
 einem ungewöhnlichen Transaktionsmuster folgt. 
 keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen 
    Zweck hat. 

  Die Untersuchung der Transaktion hatte folgendes Ergebnis (Dokumentation i. 
S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 3 GwG) 

   

   

   

  Hinweis: Meldepflicht für Verdachtsmeldungen (§ 43 GwG) prüfen. 

  Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen. 

E. Ggf. zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten aufgrund eigener Risikoeinschätzung 

  Über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen in Bezug auf 
verstärkte Sorgfaltspflichten hinaus werden aufgrund eigener Risikoeinschät-
zung folgende zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten risikoorientiert erfüllt 

   

   

   

   

   

   

   

   

Ort, Datum  Unterschrift/Stempel 
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WP/vBP-Praxis:  

 
Index/Ablageort:  

 
Prüfung:  

JA und LB 

Stichtag: 

 

Hz. Prüfer: 

 
ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher 

WP/vBP: 

Datum:  Datum: Datum: 

Mandant (Name): 
  

ggf. Mandantennummer: Prüffeld: 

 

 

Verpflichtende Selbsterklärung der zu prüfenden WP-Praxis  
zur Vollständigkeit – Auftragsdatei nach § 51c WPO 08

/2
02

1 

 

Verpflichtende Selbsterklärung der zu prüfenden WP-Praxis zur Vollständigkeit 
der 

• Auftragsdatei nach § 51c WPO 
 
A. Vollständigkeit Auftragsliste/Grundgesamtheit 

Hiermit bestätigen wir Ihnen als Prüfer für Qualitätskontrolle explizit, dass die 
übergebenen Auftragslisten sämtliche Aufträge umfassen, die nach dem Hin-
weis der WPK zur Grundgesamtheit in die Qualitätskontrolle einzubeziehen sind 
(vgl. www.wpk.de). 

 

 
B. Vollständigkeit der bereitgestellten Unterlagen zu den Aufträgen 

Wir bestätigen ausdrücklich, dass wir dem Prüfer für Qualitätskontrolle sämtliche 
relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt haben und wir keinerlei Informati-
onen zurückbehalten haben, die für die Qualitätskontrolle von Bedeutung sein 
könnten. Dies gilt insbesondere für evtl. berufsrechtliche Hinweise und den voll-
ständigen Schriftwechsel mit der Wirtschaftsprüferkammer oder anderen Auf-
sichtsbehörden mit der zu prüfenden Praxis.  

Auch wurden alle mit der vorangegangenen Qualitätskontrolle in Zusammen-
hang stehende Unterlagen (Schriftwechsel mit WPK, KfQK ggf. in Zusammen-
hang mit Maßnahmen) vollständig ausgehändigt. 

 

 

 

 

…………………..      …………………………………. 

Datum      Unterschrift/Stempel 

 

Seite 1 von 1
APfQK 2025 Praxishilfe 4/1

St
a

nd
: 0

1.
09

.2
02

5

#P
H0

02
8

4/
1 

�Ve
rp

flic
ht

en
de

 S
el

bs
te

rk
lä

ru
ng

 d
er

 zu
 p

rü
fe

nd
en

 W
P-

Pr
ax

is 
zu

r V
ol

lst
än

di
gk

ei
t  

– 
A

uf
tra

gs
da

te
i n

ac
h 

§ 
51

c 
W

PO



  

Kontrolle der Angaben zur Vollständigkeit der 
Grundgesamtheit für die Prüfung der Auftragsabwicklung 08

/2
02

1 

 
Prüfungsplanung: „Prüfertool zur Kontrolle der Angaben zur Vollständigkeit 
der Grundgesamtheit durch den PfQK“ 
 

Prüferhilfe ja nein ent-
fällt 

1. Überprüfung des Systems zur Führung der Auftragsliste - Auf-
bauprüfung 

   

a) Wird eine Auftragsdatei fortlaufend geführt (Prozessbeschrei-
bung zur fortlaufenden Datenpflege)? 

   

b) Wird sichergestellt, dass alle gesetzlichen Abschlussprüfungsauf-
träge nach § 319 HGB, sowie die von der BaFin beauftragten 
Prüfungen an diese Stelle gemeldet werden - auch beim Wech-
sel von Prüfungsmandaten zwischen den Sozien? 

   

c) Wird überprüft, ob der „richtige“ Wirtschaftsprüfer in dieser Liste 
aufgeführt wird (Sonderfall: Sozietäten evtl. auch Joint Audits)? 

   

d) Wird die Auftragsliste kontinuierlich zeitnah aktualisiert?    

e) Wird dokumentiert, wer einzelne Aufzeichnungen vorgenom-
men hat? 

   

2. Umfang der Grundgesamtheit    

a) Stehen für die Beurteilung der Angemessenheit und/oder Wirk-
samkeit des Qualitätssicherungssystems ausreichend abge-
schlossene Aufträge zur Verfügung? 

   

b) Sind in der Auftragsdatei zur Grundgesamtheit auch Aufträge 
aufzunehmen, die im Zeitpunkt der Beendigung der Qualitäts-
kontrolle noch nicht abgeschlossen wurden? 

   

3. Wurde eine Plausibilitätsprüfung der Vollständigkeit u. a. an-
hand des Rechnungswesens der geprüften Kanzlei vorgenom-
men – Aussagebezogene Prüfungshandlungen? 

   

a) Wurde eine kritische Befragung des Praxisinhabers durchge-
führt? 

   

b) Erfolgte eine Durchsicht von Prüfungsaufträgen (Stichprobe, ggf. 
anhand Bundesanzeiger) geführt wurde und ob dies mit den 
Angaben der Grundgesamtheit übereinstimmt? 

   

c) Wurde die Kanzleileitung zu nicht in der Auftragsdatei aufge-
führten Aufträgen befragt und geprüft, ob diese tatsächlich 
nicht in die Auftragsdatei hätten aufgenommen werden müs-
sen (geeignete Einzelprüfungen). 
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Prüfungsplanung: „Prüfertool zur Kontrolle der Angaben zur Vollständigkeit 
der Grundgesamtheit“ bis 06/2016: Liste der siegelgeführten Aufträge 
(ab 07/2016: Liste der gesetzlichen Abschlussprüfungen) 

Prüferhilfe ja nein ent-
fällt 

3. Wurde eine Plausibilitätsprüfung der Vollständigkeit u. a. an-
hand des Rechnungswesens der geprüften Kanzlei vorgenom-
men – Aussagebezogene Prüfungshandlungen?; Forts. 

   

d) Wurde eine Abstimmung mit dem betrieblichen Rechnungswe-
sen vorgenommen? 

   

e) Hat der Qualitätskontrollprüfer eine Prüfung der Umsätze auf 
größere Posten durchgeführt – Einsichtnahme in die Debitoren-
liste (Prüfungsaufträge ergeben eher die höheren Umsätze)? 

   

f) Erfolgte eine Plausibilisierung der Grundgesamtheit mit den 
Umsatzerlösen – Einsichtnahme in die Debitorenliste? 

   

g) Wurde ein Abgleich der Grundgesamtheit mit öffentlich zu-
gänglichen Informationen, wie elektronischer Bundesanzeiger, 
Datenbanken und Suchmaschinen, Transparenzbericht, Presse-
berichterstattung usw. vorgenommen? 

   

h) Hat der Qualitätskontrollprüfer eine stichprobenhafte Einsicht-
nahme in das Unternehmensregister in Fällen von Mandats-
wechseln (sofern bereits offen gelegt) durchgeführt? 

   

i) Erfolgte ein Abgleich der Grundgesamtheit mit dem Schriftver-
kehr aus der letzten Qualitätskontrolle oder dem Schriftverkehr 
im Rahmen eines Antrags auf Ausnahmegenehmigung und 
Klärung eventueller Abweichungen? 

   

j) Gibt es Schriftverkehr mit anderen Aufsichtsstellen, welcher für 
die Prüfung relevant ist, bspw. Berufsaufsicht der WPK? 

   

k) Wurde eine Vollständigkeitserklärung eingeholt?    

l) Wurde in der Vollständigkeitserklärung die Vollständigkeit der 
Grundgesamtheit explizit bestätigt? 

   

4. Prüfungsfeststellung    

 Die Prüfungshandlungen führen nicht zu Vermutungen einer 
unvollständigen Auftragsliste. 
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Kriterien zur Auftragsauswahl für die  
Auftragsprüfung 03

/2
02

2 

  
(Quelle www.wpk.de) 
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Index/Ablage: 

 
Zielgruppe: Nachschauzeitraum: Hz. 1: Hz. 2: Seite: 

Mandant: 
 

 

Prüffeld: 
Auftragsdatei 

Anwendung: 
Stand: 15.12.2024 
Version: 

 
 

Datum der Bearbeitung:  
 

 

[Nachschaubogen 4/2024] 
 

„Erweiterte“ Auftragsdatei u. a. für Zwecke des § 51c WPO 

08
/2

02
3 

 

[TT.MM.JJ bis TT.MM.JJ] 
 

       
  

ab 15.12.2024 
  

 

Nr.  Mandant  Auftragsdaten  Eckdaten Auftrag 
  

Angewandte 
Prüfungsgrundsätze 
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1  2 3  4 5a 5b  6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  

16 17 18 
  

19 

01 
 

22014 Muster GmbH 
 

Musterstr. 18 77777 Musterstadt 
 

WP1  GmbH 
AG 

KGaA 
GmbH & Co. KG 

OHG 
Einzelunternehmen 

e. V. 
eG 

Sonstige 

 1. BSV-AP nach § 316 HGB – 
PIE 

2. BSV-AP nach § 316 HGB – 
NON-PIE 

3. Beauftragung durch BaFin 
4. BSV – nachgebildeter BSV 
5. Kein BSV – Anderes Urteil 
6. Kein BSV – Anderer Auftrag 

      
  

   
  

 

02 
 

  
 

   
 

           
  

   
  

 

03 
 

  
 

   
 

           
  

   
  

 

04 
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Arbeitspapier für die QK am 22.02.2023 – Bewusste Auswahl der Aufträge 08
/2

02
3 

 
STECKBRIEF DER WP-PRAXIS 
 
50 Mitarbeiter 
davon: 
• 8 im Prüfungsteam 
• 3 WP/StB (A, B, C) 
• ca. 30 Abschlussprüfungen pro Jahr (ca. 180 im Prüfungszeitraum) 

davon: 
− 27 JAP 
− 3 KoAP 

 
Übersicht über die Zusammensetzung der bewussten Auswahl für die Prüfung der Auftragsabwicklung im Rahmen der Qualitätskontrolle (1 = zutreffend): 
 

Lfd. 
Nr. Mdt.-Nr. Rechtsform 

JAP=Jahresabschlussprüfung 
KoAP=Konzernabschluss 

Auftragsart Branche 
HGB 

Größenklasse Abschlussstichtag 

Kriterien für die „bewusste Auswahl“ 
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1. 12345 GmbH JAP Elektrogroßhandel mittel 31.12.2016     1 1 1  3 A 12 % 180 wenige WP Stunden 

2. 71962 GmbH KoAP Dienstleistung mittel 31.12.2016 1        1 A 22 % 120 Risiko hoch 

3. 39614 AG JAP Energie mittel 31.12.2017 1  1 1    1 4 A 20 % 92 Honorar sehr niedrig (8 TEUR) 

4. 71236 GmbH JAP Baubetrieb mittel 31.12.2017   1    1  2 B 10 % 98 Risiko hoch 

5. 71962 GmbH KoAP Dienstleistung mittel 31.12.2018 1        1 A 22 % 114 follow-up-Folgejahr 

6. 21967 GmbH JAP Medien groß 31.12.2018  1   1 1 1  4 C 14 % 190  

7. 31927 GmbH JAP Einzelhandel groß 31.12.2019  1       1 C 14 % 210 Rückfrage WPK (Abschlussdurch-
sicht) 

8. 39147 GmbH JAP Automobilzulieferer mittel 31.12.2019  1      1 2 C 32 % 280 besonders hohes Honorar 
(54 TEUR) 

9. 71962 GmbH KoAP Dienstleistung groß 31.12.2021 1        1 A 18 % 111 niedriger und sinkender Stunden-
satz 

10. 31921 GmbH JAP Einzelhandel groß 31.12.2021     1 1   2 C 17 % 124 weniger WP-Stunden-Anteil 

11. 62921 GmbH JAP Hotel mittel 31.12.2021  1 1  1 1  1 5 C 20 % 92 Honorar sehr niedrig 

12. 62921 GmbH JAP Hotel mittel 31.12.2022     1 1  1 3 C 18 % 94 follow-up-Folgejahr 

13. 31921 GmbH JAP Einzelhandel groß 31.12.2022     1 1   2 A 16 % 148 Interne WP-Rotation 

 

BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG ALS DISKUSSIONSGRUNDLAGE 
IN DER FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG 
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Überblick: Kritische Grundhaltung bei der Abschlussprüfung insbesondere bei Unternehmen in der Krise (Phasen 1-5) 

A. Rechtliche Grundlagen 
Am 17.06.2016 ist das Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz (APAReG) in Kraft getreten und damit einhergehend wurden die Berufspflichten des Abschlussprüfers gesetzlich erweitert: 

§ 43 Abs. 4 WPO n.F. (seit 01.07.2021 – FISG):  
„Berufsangehörige haben während der gesamten Prüfung eine kritische Grundhaltung zu wahren. Dazu gehört es, Angaben zu hinterfragen, auf Gegebenheiten zu achten, die auf eine falsche Darstellung hindeuten 
könnten, und die Prüfungsnachweise kritisch zu beurteilen.“ 
„Ihre kritische Grundhaltung haben Berufsangehörige insbesondere bei der Beurteilung der Schätzungen des Unternehmens in Bezug auf Zeitwertangaben, Wertminderungen von Vermögensgegenständen, Rückstel-
lungen und künftige Cashflows, die für die Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit von Bedeutung sind, beizubehalten.“ 

§ 37 BS WP/vBP: 
• WP/vBP haben Prüfungen mit einer kritischen Grundhaltung zu planen und durchzuführen 
• Glaubwürdigkeit, Angemessenheit und Verlässlichkeit der erlangten Prüfungsnachweise sind während der gesamten Prüfung kritisch zu hinterfragen 
• WP/vBP müssen ungeachtet ihrer bisherigen Erfahrungen mit der Aufrichtigkeit und der Integrität des Managements des geprüften Unternehmens davon ausgehen, dass Umstände wie  

o Fehler 
o Täuschungen, 
o Vermögensschädigungen oder 
o sonstige Gesetzesverstöße 
existieren können, aufgrund derer der Prüfungsgegenstand wesentliche falsche Aussagen enthält. 

B. To Do’s in den jeweiligen Phasen der Auftragsabwicklung 

Phase 1: Auftragsannahme 
 

Phase 2: Auftragsplanung 
 

Phase 3: Auftragsdurchführung 
 

Phase 4: Auftragsdokumentation 
 

Phase 5: Qualitätssicherung 

• Vorherige Risikoanalyse im Hin-
blick auf 
− Mandantenrisiko 
− Auftragsrisiko 
notwendig! 

• Bereits während Prüfungsplanung 
ist ein Verständnis von Persönlich-
keit und Zuverlässigkeit der ge-
setzlichen Vertreter und Mitarbeiter 
zu erlangen 

 

• ISA [DE] 200 verstärkt Anforderun-
gen an kritische Grundhaltung 

 

• Dokumentation hat gem. ISA [DE] 
500 zu erfolgen 

• Kritische Grundhaltung ist hier nicht 
gesondert erwähnt 

 

• Die Normierung der kritischen 
Grundhaltung als Berufspflicht des 
WP nach § 43 Abs. 4 WPO dient 
der Erhaltung einer hohen Prü-
fungsqualität  

• Kostenplanung 
− Keine Vereinbarung von Pau-

schalhonoraren 
− Honoraranpassung bei tat-

sächlichem Mehraufwand 
vereinbaren 

• Bestehende Anreize und Motive für 
Manipulationen sind frühzeitig zu 
identifizieren 

 

• Bei der Auftragsdurchführung sind 
Schlussfolgerungen zu Sachverhal-
ten erst dann abschließend vorzu-
nehmen, wenn die vorgelegten 
Nachweise inhaltlich und formal 
angemessen und ausreichend sind 

 

• Informationen, die widersprüchlich 
zur eigenen Beurteilung von be-
deutsamen Sachverhalten sind, 
sind gesondert zu dokumentieren 

 

• Die Ausgestaltung der kritischen 
Grundhaltung ist kanzleiintern für 
das/im Qualitätssicherungssystem 
zu regeln 

• Jahresabschlussprüfung 
− § 317 Abs. 1 S. 3 HGB: tatsäch-

liches Bild der VFE-Lage (§ 264 
Abs. 2 HGB) 

• Gelegenheiten Anreize zu nutzen 
sowie das IKS, bezogen auf diese 
Anreize sind zu identifizieren 
 

 

• Bei Anzeichen von vorliegenden 
dolosen Handlungen ist ggf. eine 
Anpassung der Prüfungshandlun-
gen erforderlich 

  

• Beispielhafte Dokumentationen 
der kritischen Grundhaltung: 
− Prüfungshandlungen sind im 

Hinblick auf Aussagen und/ 
oder Annahmen der Ge-
schäftsführung zu plausibilisie-
ren und/oder zu bestätigen 

− Prüfungshandlungen sind ins-
besondere zu/bei ungewöhnli-
chen oder nicht erwarteten 
Geschäftsvorfällen zu doku-
mentieren 

• Im Rahmen der Praxisnach-
schau/Qualitätskontrolle werden 
die Regelungen auf Angemessen-
heit und Wirksamkeit beurteilt 

• Abgrenzung Unterschlagungsprü-
fung: 
− besonderes Misstrauen 
− soll gezielte Vermögensschä-

digungen aufdecken 
− Geschäftsvorfälle häufig voll-

ständig zu prüfen 
− „detektivische Beurteilung“ der 

Unterlagen notwendig 

• Besonders wichtig bei: 
− Erstprüfungen 
− Transaktionen mit Naheste-

henden Pers./Untern. 
− einseitige Ermessensausübung 
− dominierendes Management 
− Management, das den Auf-

gaben des Abschlussprüfers 
ablehnend gegenübersteht 

 

• Besonders wichtig bei: 
− Schätzung Zeitwertangaben 
− Beurteilung Wertminderungs-

bedarf von Vermögenswerten 
− Beurteilung Ansatz und Bewer-

tung von Rückstellungen 
− Erwartete Cashflows für Beur-

teilung Going-Concern 
 

 

C.  

Fazit: 
Die Kodifizierung der kritischen Grundhaltung bei einer Prüfung als Berufspflicht des Wirtschaftsprüfers ist lediglich eine gesetzliche Klarstellung der bereits seit Jahren bestehenden Sorgfaltspflicht. 
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Beispiel zur Durchführung und Dokumentation einer 
Qualitätskontrolle 

 

 

 

Quelle: www.wpk.de 
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Quelle 1 
IAASB Verlautbarungen  Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, kurz GoA 

Verlautbarungen zur Prüfung von Abschlüssen für Berichtszeiträume, die am oder nach dem 15.12.2022 beginnen, i. d. R. GJ 2023  Quelle 2 
IDW – Verlautbarungen 

      

 
 

ISA [DE] 
 

 

ISA 200 
 

ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung 
mit den International Standards on Auditing“ 

 

IDW PS 200 

ISA 210 
 

ISA [DE] 210 „Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsaufträge“ 
 

IDW PS 220 

ISA 230 
 

ISA [DE] 230 „Prüfungsdokumentation“ 
 

IDW PS 460 n.F. 

ISA 240 
 

ISA [DE] 240 „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“ 
 

IDW PS 210 

ISA 250 (Revised) 
 

ISA [DE] 250 (Revised) „Berücksichtigung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften bei einer Abschlussprüfung“ 
 

IDW PS 210 

ISA 300 
 

ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung“ 
 

IDW PS 240 

ISA 315 (Revised 2019) 
 

ISA [DE] 315 
(Revised 2019) 

„Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus dem Verständnis 
von der Einheit und ihrem Umfeld“ 

 

IDW PS 261 n.F. 

ISA 320 
 

ISA [DE] 320 „Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung“ 
 

IDW PS 250 n.F. 

ISA 330 
 

ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“ 
 

IDW PS 261 n.F. 

ISA 402 
 

ISA [DE] 402 „Überlegungen bei der Abschlussprüfung von Einheiten, die Dienstleister in Anspruch nehmen“ 
 

IDW PS 331 n.F. 

ISA 450 
 

ISA [DE] 450 „Beurteilung der während der Abschlussprüfung identifizierten falschen Darstellungen“ 
 

IDW PS 250 n.F. 

ISA 500 
 

ISA [DE] 500 „Prüfungsnachweise“ 
 

IDW PS 300 n.F. 

ISA 501 
 

ISA [DE] 501 „Prüfungsnachweise – Besondere Überlegungen zu ausgewählten Sachverhalten“ 
 

IDW PS 300 n.F. 

ISA 505 
 

ISA [DE] 505 „Externe Bestätigungen“ 
 

IDW PS 302 n.F. 

ISA 510  ISA [DE] 510 „Eröffnungsbilanzwerte bei Erstprüfungsaufträgen“ 
 

IDW PS 205 

ISA 520 
 

ISA [DE] 520 „Analytische Prüfungshandlungen“ 
 

IDW PS 312 

ISA 530 
 

ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“ 
 

IDW PS 310 

ISA 540 (Revised) 
 

ISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und der damit zusammenhängenden Ab-
schlussangaben“ 

 

IDW PS 314 n.F. 

ISA 550 
 

ISA [DE] 550 „Nahestehende Personen“ 
 

IDW PS 255 

ISA 560 
 

ISA [DE] 560 „Nachträgliche Ereignisse“ 
 

IDW PS 203 n.F. 

ISA 580 
 

ISA [DE] 580 „Schriftliche Erklärungen“ 
 

IDW PS 303 n.F. 

ISA 600 
 

ISA [DE] 600 (Revised) „Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen (einschließlich der Tätigkeit von Teilbe-
reichsprüfern)“ 

 

IDW PS 320 n.F. 

ISA 610 (Revised 2013) 
 

ISA [DE] 610  
(Revised 2013) 

„Nutzung der Tätigkeit von internen Revisoren“ 
 

IDW PS 321 

ISA 620  
 

ISA [DE] 620 „Nutzung der Tätigkeit eines Sachverständigen des Abschlussprüfers“ 
 

IDW PS 322 n.F. 

ISA 710 
 

ISA [DE] 710 „Vergleichsinformationen – Vergleichsangaben und Vergleichsabschlüsse“ 
 

IDW PS 318 

ISA 720 (Revised) 
 

ISA [DE] 720 (Revised) „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit sonstigen Informationen“ 
 

IDW PS 202 
      

 
 

Für die Prüfung des Abschlusses relevante IDW PS 
 

 

 
 

IDW PS 201 n.F. (09.2022) „Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die Abschlussprüfung“ 
 

 IDW PS 201 

 
 

IDW PS 202 n.F. (08.2023) „Pflichten des Prüfers bei Aufnahme eines von ihm geprüften Abschlusses in einen Prospekt“ 
 

 

 
 

IDW PS 208 (08.2021) „Zur Durchführung von Gemeinschaftsprüfungen (Joint Audit)“ 
 

IDW PS 208 

ISA 570 (Revised) 
 

IDW PS 270 n.F. (10.2021) „Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschlussprüfung“ 
 

IDW PS 270 n.F. 

 
 

IDW PS 340 (01.2022) „Die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems nach § 317 Abs. 4 HGB“ 
 

IDW PS 340 

 
 

IDW PS 345 (02.2023) „Auswirkungen des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die Abschlussprüfung“ 
 

IDW PS 345 

ISA 700 (Revised) 
 

IDW PS 400 n.F. (10.2021) „Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks“ 
 

IDW PS 400 n.F. 

ISA 701 
 

IDW PS 401 n.F. (10.2021) „Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte im Bestätigungsvermerk“ 
 

IDW PS 401 n.F. 

ISA 705 (Revised) 
 

IDW PS 405 n.F. (10.2021) „Modifizierungen des Prüfungsurteils im Bestätigungsvermerk“ 
 

IDW PS 405 n.F. 

ISA 706 (Revised) 
 

IDW PS 406 n.F. (10.2021) „Hinweise im Bestätigungsvermerk“  IDW PS 406 n.F. 

 
 

IDW PS 410 (06.2022) „Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen 
und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB“ 

 

IDW PS 410 

ISA 810 (Revised) 
 

IDW PS 450 n.F. (10.2021) „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ 
 

IDW PS 450 

ISA 260 (Revised) 
 

IDW PS 470 n.F. (10.2021) „Grundsätze für die Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen“ 
 

IDW PS 470 

ISA 265 
 

IDW PS 475 „Mitteilung von Mängeln im internen Kontrollsystem an die für die Überwachung Verantwortlichen 
und das Management“ 

 

IDW PS 475 

      

 
 

Für die Prüfung des Lageberichts relevante IDW PS   

 
 

IDW PS 350 n.F. (10.2021) „Prüfung des Lageberichts im Rahmen der Abschlussprüfung“  IDW PS 350 

 
 

IDW PS 351 (11.2023)  „Die formelle Prüfung der Angaben zur Frauenquote als Bestandteil der Erklärung zur Unternehmens-
führung“    

      

  Anforderungen an Wirtschaftsprüferpraxis   

ISQM1 

 

IDW QMS 1 (09.2022) „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ 

 

IDW QS 1 

ISQM2 IDW QMS 2 (09.2022) „Durchführung und Dokumentation einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung“  

ISA 220 (Revised) ISA [DE] 220 (Revised) „Qualitätssicherung bei der Auftragsabwicklung“  
      

    IDW GoA KMU  
 

 

ISA for LCE  

IDW PS KMU 1 (09.2022) „Anwendung und Vorbemerkungen“ 

? 

 

IDW PS KMU 1 

IDW PS KMU 2 (09.2022) „Übergreifende Anforderungen an eine Abschlussprüfung“ IDW PS KMU 2 

IDW PS KMU 3 (09.2022) „Auftragsannahme bei einer und vorbereitende Tätigkeiten für eine Abschlussprüfung“ IDW PS KMU 3 

IDW PS KMU 4 (09.2022) „Risikoidentifizierung und -beurteilung“ IDW PS KMU 4 

IDW PS KMU 5 (09.2022) „Reaktionen auf beurteilte Risiken“ IDW PS KMU 5 

IDW PS KMU 6 (09.2022) „Abschließende Prüfungshandlungen, Kommunikation mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen und Erlangung schriftlicher Erklärungen“ 

IDW PS KMU 6 

IDW PS KMU 7 (09.2022) „Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung im Rahmen der Abschlussprüfung“ IDW PS KMU 7 

IDW PS KMU 8 (09.2022) „Prüfung des Lageberichts bei kleineren, weniger komplexen Unternehmen“ IDW PS KMU 8 

 
 

IDW PS KMU 9 (09.2022) „Ergänzende Anforderungen für besondere Fälle“ 
 

IDW PS KMU 9 

 
 

IDW PS KMU 10 (03/2025) „Ergänzende Anforderungen für Konzernabschlussprüfungen“ 
 

IDW PS KMU 10 
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WP/vBP-Praxis:  

 
Index/Ablageort:   

Prüfung:  

Prüfungsplanung / 
Risikoeinschätzung 

Stichtag:  Hz. Prüfer: 
 

ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP: 

Datum:  Datum: Datum: 

 

VORGEHENSWEISE BEI FESTSTELLUNGEN DURCH DEN PRÜFER FÜR 
QUALITÄTSKONTROLLE IN 6 SCHRITTEN 
– UNVERBINDLICHER ENTWURF / VOM PFQK INDIVIDUELL ANZUPASSEN – 

 

 

GLIEDERUNG 

Schritt 1: „Einzelfeststellung“ 

Schritt 2: „Mangel im QS-System?“ 

Schritt 3: Unterrichtung der Praxisleitung 

Schritt 4: Empfehlungen zur Mängelbeseitigung 

Schritt 5: Implementierung der Maßnahme 

Schritt 6: Berichterstattung über die Beseitigung des Mangels 

 

Schritt 1: „Einzelfeststellung“ erl. /  
Datum, Hz 

Bemerkung / 
Verweis auf AP 

Der PfQK stellt „am Fall“ eine prüferische Fehlleistung fest, die in die Liste der zusam-
menfassenden Feststellungen aufzunehmen ist. 

  

Schritt 2: „Mangel im QS-System?“ erl. /  
Datum, Hz 

Bemerkung / 
Verweis auf AP 

Der PfQK hat zu überprüfen, ob hier ein Mangel im QS-System, z. B.  
• fehlende Vorgaben, 
• fehlendes Know-How oder 
• fehlende Sensibilität 
vorliegt, so dass dann ergänzend ein Mangel im QS-System vorliegt über den zu be-
richten wäre. 

  

Schritt 3: Unterrichtung der Praxisleitung erl. /  
Datum, Hz 

Bemerkung / 
Verweis auf AP 

Die Praxisleitung ist über die Feststellung und deren Reichweite zu informieren.   

Schritt 4: Empfehlungen zur Mängelbeseitigung erl. /  
Datum, Hz 

Bemerkung / 
Verweis auf AP 

Fall Systemmangel: Gemeinsam mit der WP-Praxis sollten Maßnahmen entwickelt wer-
den, um den Mangel künftig zu beseitigen. 

  

Schritt 5: Implementierung der Maßnahme erl. /  
Datum, Hz 

Bemerkung / 
Verweis auf AP 

Die WP-Praxis sollte die Maßnahmen umgehend – bestenfalls vor Beendigung der 
Qualitätskontrolle – umsetzen und bei den Betroffenen schulen und gegenüber dem 
PfQK den Nachweis führen. 

  

Schritt 6: Berichterstattung über die Beseitigung des Mangels erl. /  
Datum, Hz 

Bemerkung / 
Verweis auf AP 

Der PfQK berichtet über die Behebung des Mangels im QS-System der WP-Praxis.   
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Arbeitshilfe zur Dokumentation und Würdigung von Prüfungsfeststellungen während der  
Prüfung von Aufträgen in einer Qualitätskontrolle (Quelle www.wpk.de) 
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Anlage 2 zum Bericht über die Durchführung der Qualitätskontrolle gemäß § 57a WPO (Stichprobe 
der Auftragsabwicklung) 

 

 
 
 
 
 

  

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx Gesamt 

Anzahl Stunden Anzahl Stunden Anzahl Stunden Anzahl Stunden Anzahl Stunden Anzahl Stunden Anzahl Stunden 

gesetzliche Abschlussprüfungen*               

davon noch nicht abgeschlossen               

gesetzliche  
Konzernabschlussprüfungen*               

davon noch nicht abgeschlossen               

Prüfungen, die von der BaFin  
beauftragt wurden               

davon noch nicht abgeschlossen               

Gesamt               

Summe der Umsatzerlöse        

 
 
* Prüfungen nach § 319a HGB sind nicht in die Grundgesamtheit aufzunehmen 
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